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Modul Sachverhalt

Handlungsgrundlage(n) -
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.ht
ml#BJNR001950896BJNG017302377
-
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.ht
ml#BJNR001950896BJNG017302377

Teaser

Volltext Erbschaft bezeichnet das gesamte Vermögen einer
verstorbenen Person (Erblasser).  
  
Als Erbin oder Erbe sind Sie Gesamtrechtsnachfolger. Sie
sind jedoch nicht verpflichtet, die Erbschaft anzunehmen.
Innerhalb von sechs Wochen nach Kenntnisname der
Erbschaft können Sie das Erbe ablehnen. Nach Ablauf der
sechs Wochen ist die Erbschaft automatisch angenommen.

Begriffe im Kontext

Bearbeitungsdauer

Fristen

Formulare  +  Objekt
Formular

Kurztext

weiterführende
Informationen

Hinweise
(Besonderheiten)

Rechtsbehelf

fachlich  freigegen
durch

fachlich  freigegeben
am

29.12.2007

Lagen Portalverbund Erbschaft, Nachlass und Testament (1190200)

zuständige Stelle

Ansprechpunkt
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